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1 Referendär .

Reviſion : Friedrich Adam Müller , Oberrechnungsrath .
Conrad Ferdinand Pariſel , Oberreviſor .
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Leopold Wasmer , Reviſor .

Regiſtrator : Adolf Heckle .
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3 Kanzleiaſſiſtenten , 1 Kanzleidiener .

Il . Oberhofgericht

(Sitz in Mannheim ) .

Competenz .

Das Oberhofgericht hat die Entſcheidung

1) in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten und in Rechtspolizeiſachen über

Rechtsmittel und Beſchwerden gegen Urtheile der zweiten Inſtanz ,

ſoweit ſolche zuläſſig ſind ;

2) in Strafſachen über Nichtigkeitsbeſchwerden gegen Urtheile der Schwur⸗

gerichte und der Kreisgerichte , ſowie über ſonſtige Beſchwerden gegen

Verfügungen eines Kreisgerichts .

Oberhofgerichts⸗Präſident :

Friedrich Auguſt Frhr . Marſchall v. Bieberſtein , Ere .

Geh. Rath I . Cl . F - 2 . - H .G. 1. - RA. 1 . - O. EK4 . -
P . J . - B .C. V. 3.

Oberhofgerichts⸗Kanzler :

Franz Haaß . G3 .



Kreis - und Hofgerichte .

Oberhofgerichts⸗Vicekanzler :

Carl Frhr . Stockhorner v. Stare in . FP - 53 . m.E.

Oberhofgerichts⸗Räthe :

Adolf Schrickel . g4 .
Johann Wilhelm Frhr . von und zu Bodmann . FP - G4.
Dr. Franz Roßhirt . G4. m. E . - P . G. 2. mitSt.
Ludwig Stempf . S4 .
Johann Baptiſt Betzinger .
Eduard Brauer .

Johann Nepomuk Selb .

Chriſtian Kirn .

Hermann Ruth .

Kanzlei :

Secretariat : Auguſt Michael Mez , Seeretär .

1 Referendär .

Expeditor : Ernſt Schrott .
Regiſtrator : Carl Eiſenhut .

2 Kanzleiaſſiſtenten , 1 Copiſt , 2 Kanzleidiener .

lll . Kreis - und Hofgerichte , Kreisgerichte
und Handelsgerichte .

Competenz .

) Civilkammern balle 11 Kreisgerichte ) .

Bürgerliche Gerichtsbarkeit in erſter Inſtanz bezüglich aller Rechts⸗
ſtreite über den bürgerlichen Stand und Trennung oder Ungültigkeit
einer Ehe, über alle Entſchädigungsanſprüche aus Dienſtvergehen oder

Dienſtverſehen der öffentlichen Diener des Staats , ſowie in allen

ſonſtigen Rechtsſtreitigkeiten , deren Streitwerth den Betrag von 200 fl.

überſteigt , mit Ausnahme derjenigen , welche nach §. 9 der bürgerlichen

Prozeßordnung ohne Rückſicht auf den Streitwerth vor die Amts —

gerichte gehören .
2 Handelsgerichte treten in Handelsſachen an die Stelle der Civil⸗

kammern der Kreisgerichte .
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